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Konkretes Entschädigungsmodell erarbeitet 

Beschlüsse der Bischofskonferenz als weitere wichtige Schritte bewertet 

 
Die Unabhängige Opferschutzkommission traf am Freitag, 25. Juni 2010 zu ihrer 5. 
Sitzung zusammen. Die Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic berichtete über ihren 
Besuch bei der Bischofskonferenz und die dort gefassten Beschlüsse. 

Die in Mariazell beschlossenen Richtlinien und die Einrichtung der „Stiftung 
Opferschutz“ wurden einhellig als weitere wichtige Schritte auf dem Weg der 
ehrlichen und sensiblen Aufarbeitung der Fälle von sexuellem Missbrauch und 
Gewalt in Einrichtungen der katholischen Kirche Österreichs bewertet. 

Im Besonderen wurde auf die Bedeutung der Bereitschaft zu freiwilligen 
Entschädigungszahlungen, ungeachtet juristischer Verjährungsfristen, hingewiesen.  

In dieser Hinsicht hat die Unabhängige Opferschutzkommission ein Modell für  Höhe 
und Abstufungen von Entschädigungszahlungen erarbeitet. Basis der Bemessungen 
ist die Judikatur der letzten Jahre, wobei die Kommission beschlossen hat, dass die 
freiwillige Entschädigungsleistung der katholischen Kirche über den 
durchschnittlichen staatlichen Sätzen liegen soll.  

Die vorgeschlagenen Beträge verstehen sich als Richtwerte für reine 
Schmerzengeldzahlungen -  Therapiekosten, die auch ein Mehrfaches betragen 
können, werden besonders abgegolten. 

Das Modell sieht Folgendes vor:  

1. Eine Abgeltung von € 5.000,-- für leichte Fälle des Missbrauchs ohne 
überschießende Gewaltanwendung 

2. € 15.000,-- für mehrfache Übergriffe über einen längeren Zeitraum oder 
geringe Zahl an schwerwiegenden Übergriffen unter Gewalteinwirkung (z.B. 
Vergewaltigung) 

3. € 25.000,-- für Fälle von über mehrere Jahre hinweg fortgesetztem Missbrauch 
mit Verletzungsfolgen und/oder fortdauernden seelischen Schmerzen 

4. Darüber hinaus gehende Entschädigung in besonders extremen Einzelfällen 

Um Betroffenen rasch, verantwortungsbewusst und unbürokratisch zur Seite stehen zu 
können und auch eine Gesamtperspektive zu erhalten, lädt die Unabhängige 
Opferschutzanwaltschaft ein, sich – soferne dies noch nicht erfolgt sein sollte – bald, 
möglichst spätestens bis Jahresende, zu melden. Alle Kontakte unterliegen 
selbstverständlich der Verschwiegenheitspflicht. 

Die Unabhängige Opferschutzanwaltschaft ist nunmehr auch unter 05/0245 zum 
Ortstarif vom österreichischen Festnetz, sowie unter den bisherigen Telefonnummern 
01/29 53 838 und 0664/980 78 17 und per E-Mail an office@opfer-schutz.at erreichbar.  
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Die Unabhängige Opferschutzkommission hat von Anfang an ihre 
Gesprächsbereitschaft mit allen Opferplattformen und Opferanwälten bekundet 
und auch zu Gesprächen eingeladen. Anwalt Dr. Zanger nahm diese Termine am 9. 
Juni 2010 und heute wahr. Dr.Schostal wurden Termine für zwei Kommissionssitzungen  

angeboten, die aber von ihm nicht angenommen wurden.  Die Plattform Betroffener 
kirchlicher Gewalt hat in öffentlichen Erklärungen mehrfach ein Gespräch mit der 
Opferschutzanwaltschaft abgelehnt. 

Die Kommission erneuert ihr Gesprächsangebot und unterstreicht neuerdings, dass es 
unabhängig davon natürlich jeder Person frei steht, den Rechtsweg zu beschreiten, 
was selbstverständlich respektiert wird. 

„Für uns steht die Hilfe für Betroffene im Mittelpunkt“, betonen Klasnic und die 
Kommission. Gerade in den letzten Tagen konnten wiederum zahlreiche Gespräche 
mit Betroffenen geführt, Sofortinterventionen und Therapien eingeleitet und auch 
gewünschte „Entschuldigungen“ erreicht werden. Dies zählt zu den besonderen 
Schwerpunkten der Tätigkeit der Opferschutzanwaltschaft. 
 
 


